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Adolf Bossart

«Historische Rechtstitel» der Ziircher Kirchen?
Eine Petition der Winterthurer Freidenker

Von der Evangelisch-reformierten
Landeskirche des Kantons Zirich
kann nicht behauptet werden, dass
sie sich mit ihren Finanzen in einer
unkomfortablen Lage befénde, ver-
figt sie doch nicht nur Gber erkleckli-
che Einnahmen in Form der Kirchen-
stever (einschliesslich der Besteue-
rung der juristischen Personen, wie
Aktiengesellschaften,  Genossen-
schaften und Vereine), sondern auch
Uber millionenschwere jahrliche Bei-
trdge aus allgemeinen Staatsmitteln.
Zur Rechtfertigung dieser der Staats-
kasse entnommenen Bezige beruft
sich der Kirchenrat auf seine soge-
nannten «Historischen Rechtstitel».
Dabei handelt es sich um nie bewie-
sene Anspriche aufgrund mittelal-
terlicher Pfrinden, die von privaten
Stiftern zugunsten damaliger (ré-
misch-katholischer) Pfarreien errich-
tet worden waren.

Es sind dies «Aktivposten», welche
die Evangelisch-reformierte Landes-
kirche als ein ihr rechtmassig zuste-
hendes Erbteil betrachtet. Mit diesem
Argument wird der seltsame Brauch
gerechtfertigt, demzufolge die refor-
mierte Pfarrerschaft des Kantons Zi-
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rich ihre Gehdlter zur Hauptsache
nicht etwa aus dem Ertrag der Kir-
chensteuver, sondern Jahr fir Jahr
aus der Staatskasse bezieht. Im
Jahre 1988 waren es 27,3 Millionen
(plus 1,9 Millionen fir kirchliche Ver-
waltungskosten und 0,95 Millionen
als Beitrage fur Kirchenbauten und
Hauptreparaturen).

Auf den Steverzahler wartet eine
gesalzene Rechnung

In Zusammenhang mit diesen seltsa-
men Finanztransaktionen (von de-
nen in bescheidenerem Rahmen
auch die Rémisch-katholische Kor-
perschaft und die Christkatholische
Kirchgemeinde profitieren) zeigt
sich evangelischerseits ein ratselhaf-
tes Phanomen. Je [anger ndmlich der
Kanton Zirich seiner angeblichen
Tributpflicht den anerkannten Kir-
chen gegenuber nachkommt, desto
hoher wird die Rechnung, die vom
evangelisch-reformierten Kirchenrat
fur den Tag X bereitliegt, fir den
Zeitpunkt namlich, zu dem nach dem
Willen des zurzeit schlafenden Zir-
chervolks eine wirkliche, ehrlich ge-
meinte Entflechtung zwischen Staat
und Kirche — bzw. Staatssackel und
Kirchenschatulle — stattfindet.

Bei dieser Rechnung handelt es sich
um einen teverungsabhdngigen Ka-
pitalbetrag von rund 300 Millionen
Franken (Wert Ende 1978), den sich
der Kirchenrat des Kantons Zirich im

Einvernehmen mit dem Sekretariat
der Direktion des Innern als Abgel-
tung der sagenhaften «Historischen
Rechtstitel»  ausgerechnet  hat.
(Quelle: «Orientierung des Kirchen-
rates des Kantons Zirich zuhanden
der Mitglieder der Kirchensynode
sowie der Kirchenpflegen» vom Fe-
bruar 1983.) Nach Massgabe der in-
zwischen eingetretenen «normalen»
Teuverung (nach dem Landesindex
der Konsumentenpreise) ist dieses
stille kirchliche «Guthaben» auf weit
Uber 400 Millionen Franken ange-
wachsen. Wer indessen in der
Staatsrechnung des Kantons Zurich
unter dem Titel «Eventualverpflich-
tungen» einen entsprechenden Pas-
sivposten sucht, muss zu seiner Ver-
wunderung feststellen, dass ein sol-
cher Posten fehlt. Damit wird vor
dem Zirchervolk eine wesentliche
Tatsache verschleiert, die Tatsache
namlich, dass die Evangelisch-refor-
mierte Landeskirche im Fall einer —
auf die Daver unumganglichen — fi-
nanziellen Entflechtung von Staat
und Kirche dem Volk der Steverzah-
ler keck und unverfroren eine Rech-
nung prasentieren wird, die bald ein-
mal eine halbe Milliarde Franken
ausmacht. Dieses Damoklesschwert,
dieses Droh- und Druckmittel, will
die reformierte Landeskirche auf
keinen Fall aus der Hand geben, ko-
ste es, was es wolle (an kirchen-
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freundlichen Rechtsgutachten, Ho-
noraren von Top-Juristen usw.).

Es gibt einige Steuerzahler, die
durchaus daruber im Bild sind, was
da gespielt wird. Andere — selbst
nicht wenige Behordemitglieder —
haben es langst vorgezogen, das ih-
nen lastig gewordene Problem der
angeblichen «Historischen Rechtsti-
tel» und ihrer Folgen fur den Steuer-
zahler aus dem Bewusstsein zu ver-
drangen. Ein Zustand, der von kirch-
lichen wie staatlichen Stellen gar
nicht ungern gesehen wird.

Petition der Winterthurer
Freidenker

Um der zu einer Dauererscheinung
gewordenen Desinformation der
Birgerschaft entgegenzuwirken, ha-
ben Mitglieder der Ortsgruppe Win-
terthur letztes Jahr dem Zircher Kan-
tonsrat eine Petition folgenden In-
halts eingereicht:

Es seien ab sofort die Staatsrechnun-
gen des Kantons Zirich in der Weise
zu erganzen, dass als Zusatz zur Be-
standesrechnung die von den aner-
kannten Landeskirchen fur den Even-
tualfall einer spateren Trennung von
Staat und Kirche vom Staat gefor-
derte Abgeltungssumme fir die so-
genannten «Historischen Rechtstitel»
angefihrt wird, und zwar unter dem
Titel «Eventualverpflichtungen» und
mit ungefdahr folgendem Wortlaut:
Gewadahrleistung des Staates fir die
in Art. 64 Abs. 3 KV erwdhnten, auf
historischen Rechtstiteln der aner-
kannten Landeskirchen beruhenden
Verpflichtungen des Staates. Betrag
nicht bezifferbar.

Diese Petition wurde damit begrin-
det, dass Paragraph 14 des Gesetzes
Uber den Finanzhaushalt des Kan-
tons Zirich zwingend vorschreibt,
dass Burgschaften und sonstige Ga-
rantien zugunsten Dritter in der Jah-
resrechnung in der Form eines Bi-
lanzzusatzes aufzufihren sind. Dar-
aus ergebe sich zwingend die Ver-
pflichtung, auch die in Art. 64 Abs. 3
der Kantonsverfassung festgeschrie-
bene Garantie des Staates fir (even-
tuelle) Verpflichtungen aufgrund hi-
storischer Rechtstitel in der Bilanz
anzumerken. Nachdem sich Regie-
rung und Kantonsrat auf die These

der Unentscheidbarkeit der erwéhn-
ten Rechtsfragen verlegt hatten, sei
die Vormerkung der im Eventualfall
zu erwartenden Folgen fur den Staat
(bzw. das Zirchervolk) in den kinfti-
gen Jahresrechnungen des Kantons
Zirich unausweichlich geworden.

Selbstverstandlich hatte die Petition
der Winterthurer Freidenker nicht
den Sinn, dass die Unterzeichner den
Bestand der sogenannten histori-
schen Rechtstitel der staatlich aner-
kannten Kirchen auch nur teilweise
anerkennen wuirden. Die Petenten
verlangten lediglich, dass dem Ge-
bot der Bilanzwahrheit auch in der
Rechnungsablage des Staates voll-
umfanglich  Rechnung getragen
werde. Hier handle es sich schliess-
lich um eine unabdingbare Informa-
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Schlaf’, Zircher Burger, schlaf’!
Schlaf’ein, so bist du brav!

Wenn Staat und Kirche fir dich denken
und weise deine Schritte lenken,

dir soll es recht sein allzumal.

So sparst du dir die MUh’ und Qual,
zu prifen, was des Prifens wert: -
wie Kirchenmacht die Schafchen

schert. - A.B.

tionspflicht des” Staates gegenuber
dem Birger und Steverzahler.

Wie zu befurchten stand, ist die Peti-
tion der Winterthurer Freidenker be-
hordlicherseits mit einer wenig ber-
zeugenden Begrindung vom Tisch
gewischt worden, namlich mit dem
Argument, es stehe heute weder fest,
dass die staatlich anerkannten Kir-
chen Anspriche als Abgelfung histo-
rischer Rechtstitel gegen den Staat
eindeutig besitzen, noch unter wel-
chen Voraussetzungen diese Forde-
rungen allenfalls aktuell werden
konnten, noch wie gross diese tat-
sachlich waren. Dass die sogenann-
ten historischen Rechtstitel zu Recht
bestehen, haben die Petenten gewiss
nicht behauptet, wohl aber, dass vor
allem die Evangelisch-reformierte
Landeskirche solche  Anspriche
hochoffiziell und in der erwahnten
Grossenordnung angemeldet hat,
ferner, dass sich die Zircher Regie-
rung und der Kantonsrat bis heute
nicht dazu verstehen konnten, die

hier anstehenden Rechtsfragen ein
fur allemal gerichtlich entscheiden
zu lassen, anstatt die Eventualitat ei-
ner spateren Inanspruchnahme der
Staatsfinanzen im Raum stehen zu
lassen. Dabei ist es keine Frage, «un-
ter welchen Voraussetzungen diese
Forderungen allenfalls aktuell wer-
den konnten», namlich eben im Fall
der langst falligen finanziellen Ent-
flechtung zwischen dem Kanton Zu-
rich und den von ihm anerkannten
kirchlichen Organisationen, d.h. vor
allem der Evangelisch-reformierten
Landeskirche.

Was die Petenten besonders stort, ist
die in Zirich zur Tradition gewor-
dene «Verabschiedung» von Petitio-
nen und Aufsichtsbeschwerden
durch das Buro des Kantonsrates,
obwohl nach heutigen Rechtsvorstel-
lungen jedem Petenten das Recht zu-
steht, mit seinem Anliegen unmittel-
bar an die von ihm angesprochene
Behorde zu gelangen, das heisst,
ohne dass sich ihm ein Buro oder
eine Kommission in den Weg stellt.
Dazu meint der Autor Franz-Xaver
Muheim in seiner Schrift «Das Peti-
tionsrecht ist gewdhrleistet»*), der
Petent misse die Gewissheit haben,
dass die von ihm angesprochene Be-
horde seine Anliegen zur Kenntnis
nimmt. Wo vorberatende Kommis-
sionen tatig werden (und das durfte
auch fir ein vorberatendes «Biro»
gelten), sei es allerdings zulassig,
dem Plenum einen zusammenfassen-
den Bericht zu unterbreiten. Wo eine
solche Vorbereitung nicht vorgese-
hen sei, musse das Plenum, also die
angesprochene Behodrde selber,
ganzheitlich Uber den Inhalt einge-
gangener Petitionen informiert wer-
den. Alles andere bedeute eine Ver-
kirzung des altehrwirdigen Grund-
rechts der Petition. .

Es wdre an der Zeit, dass man auch
im Kanton Zurich den undemokrati-
schen Brauch einer «biromassigen»
Vorprifung und Abwimmelung von
Petitionen und Aufsichtsbeschwer-
den (die ja eine Sonderform der Peti-
tion darstellen) aufgibt und zu einer
burgernahen Praxis ihrer Behand-
lung Ubergeht.

*) Verlag Ruegger, Diessenhofen,
Diss. Bern, 1981, Reihe Staatsrecht,
Band 1, Seite 59.

19



	"Historische Rechtstitel" der Zürcher Kirchen? : Eine Petition der Winterthurer Freidenker

